
 

Zuschläge 

 

Nach dem Vorbild der GOÄ enthält auch die GOZ Zuschlagspositionen. Deren Gebühren dienen 

zum Ausgleich des erhöhten Aufwands bei ambulanter Durchführung bestimmter Leistungen der 

GOZ. Im Gegensatz zu den anderen Leistungen der GOZ handelt es sich nicht um selbstständige, 

für sich berechnungsfähige Leistungen, sondern ihre Berechnungsfähigkeit setzt die Erbringung 

einer anderen Leistung der GOZ voraus.  

 

I. Zuschläge zu bestimmten zahnärztlich-chirurgischen Leistungen (Abschnitt L. GOZ) 

Die sogenannten Operationszuschläge vergüten die Wiederaufbereitung von Medizinprodukten 

und/oder die Kosten von Materialien, die mit einmaliger Anwendung verbraucht sind, im 

Zusammenhang mit zuschlagsberechtigten Leistungen aus den Bereichen Chirurgie, 

Parodontalchirurgie oder Implantologie. 

 

Es ist nur ein Operationszuschlag je Sitzung berechnungsfähig. 

 

Maßgeblich für die Auswahl des Zuschlages ist die in der Sitzung jeweils erbrachte Leistung mit der 

höchsten Punktzahl. 

 

Die zuschlagsberechtigten Gebührennummern und ihre Punktzahlen sind: 

 

Geb.-Nr. 3020 GOZ (270), Geb.-Nr. 3030 GOZ (350), Geb.-Nr. 3040 GOZ (540), Geb.-Nr. 3045 GOZ 

(767), Geb.-Nr. 3090 GOZ (370), Geb.-Nr. 3100 GOZ (270), Geb.-Nr. 3110 GOZ (460), Geb.-Nr. 3120 

GOZ (580), Geb.-Nr. 3130 GOZ (280), Geb.-Nr. 3140 GOZ (550), Geb.-Nr. 3160 GOZ (650), Geb.-Nr. 

3190 GOZ (270), Geb.-Nr. 3200 GOZ (500), Geb.-Nr. 3230 GOZ (440), Geb.-Nr. 3240 GOZ (550), Geb.-

Nr. 3250 GOZ (270), Geb.-Nr. 3260 GOZ (550), Geb.-Nr. 3270 GOZ (590), Geb.-Nr. 3280 GOZ (270). 

 

Geb.-Nr. 4100 GOZ (275), Geb.-Nr. 4133 GOZ (880). 

 

Geb.-Nr. 9010 GOZ (1545), Geb.-Nr. 9020 GOZ (515), Geb.-Nr. 9090 GOZ (400), Geb.-Nr. 9100 GOZ 

(2694), Geb.-Nr. 9110 GOZ (1500), Geb.-Nr. 9120 GOZ (3000), Geb.-Nr. 9130 GOZ (1540), Geb.-Nr. 

9140 GOZ (650), Geb.-Nr. 9150 GOZ (675), Geb.-Nr. 9160 GOZ (330), Geb.-Nr. 9170 GOZ (500).  

 

Die Zuordnung der Zuschlagsposition ist wie folgt vorzunehmen: 

Grundleistung  250-499 Punkte  Geb.-Nr. 0500 GOZ (Zuschlagsgebühr = 22,50 €) 

Grundleistung  500-799 Punkte  Geb.-Nr. 0510 GOZ (Zuschlagsgebühr = 42,18 €) 

Grundleistung  800-1199 Punkte  Geb.-Nr. 0520 GOZ (Zuschlagsgebühr = 73,11 €) 

Grundleistung  1200 und mehr Punkte  Geb.-Nr. 0530 GOZ (Zuschlagsgebühr = 123,73 €) 

 

Der Zuschlag nach der Geb.-Nr. 0500 GOZ ist auch berechnungsfähig zu den Geb.-Nrn. 4090 (180 

Punkte) und 4130 (180 Punkte) GOZ. 

 

Die Zuschläge nach den Geb.-Nrn. 0500 – 0530 GOZ sind nur mit dem Einfachsatz 

berechnungsfähig. In derselben Sitzung können die Zuschläge nach den Geb.-Nrn. 442 – 445 GOÄ 

(Zuschläge zu GOÄ-Leistungen) nicht berechnet werden. 

 

Die Zuschläge sind in der Rechnung unmittelbar unter der zugeordneten Grundleistung 

aufzuführen.  

 

II. Zuschlag für die Anwendung eines Operationsmikroskops (Geb.-Nr. 0110 GOZ) 

Der Zuschlag dient der Abgeltung des mit dem Einsatz eines Operationsmikroskopes 

einhergehenden Mehraufwandes bei der Erbringung bestimmter Leistungen der GOZ. Die Geb.-Nr. 

0110 GOZ ist nur berechnungsfähig neben folgenden Leistungen aus dem konservierenden, 

endodontischen, chirurgischen oder implantologischen Bereich: 

 

Geb.-Nrn. 2195, 2330, 2340, 2360, 2410, 2440, 3020, 3030, 3040, 3045, 3060, 3110, 3120, 3190, 3200, 

4090, 4100, 4130, 4133, 9100, 9110, 9120, 9130, 9170 GOZ. 
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Auch bei dieser Zuschlagsposition handelt es sich nicht um eine selbstständige Leistung, sondern 

die Berechnung kann nur in Verbindung mit einer der vorstehend bezeichneten Grundleistungen 

erfolgen. Unabhängig von der Höhe der Bewertung der zuschlagsberechtigten Leistung beträgt die 

Gebühr des Zuschlages 22,50 €.  

 

Der Zuschlag ist nur einmal je Behandlungstag berechnungsfähig und in derselben Sitzung neben 

der Geb.-Nr. 440 GOÄ (Zuschlag für die Anwendung eines Operationsmikroskops bei GOÄ-

Leistungen) nicht berechnungsfähig.  

 

III. Zuschlag für die Anwendung eines Lasers (Geb.-Nr. 0120 GOZ) 

Die Geb.-Nr. 0120 GOZ vergütet den Einsatz eines Lasers im Zusammenhang mit bestimmten 

konservierenden, endodontischen, chirurgischen, parodontalchirurgischen oder implantologischen 

Leistungen der GOZ. Die Höhe des Zuschlages bestimmt sich nach der am Behandlungstag unter 

Zuhilfenahme des Lasers erbrachten Grundleistung mit der höchsten Punktzahl und entspricht dem 

Einfachsatz dieser Leistung. Die zuschlagsberechtigten Leistungen und ihre Gebühren zum 

Einfachsatz sind: 

 

Geb.-Nr. 2410 GOZ (22,05 €), Geb.-Nr. 3070 GOZ (2,53 €), Geb.-Nr. 3080 GOZ (8,44 €), Geb.-Nr. 3210 

GOZ (7,87 €), Geb.-Nr. 3240 GOZ (30,93 €), Geb.-Nr. 4080 GOZ (2,53 €), Geb.-Nr. 4090 GOZ (10,12 €), 

Geb.-Nr. 4100 GOZ (15,47 €), Geb.-Nr. 4130 GOZ (10,12 €), Geb.-Nr. 4133 GOZ (49,49 €), Geb.-Nr. 

9160 GOZ (18,56 €). 

 

Der Zuschlag ist nur einmal je Behandlungstag berechnungsfähig. In derselben Sitzung ist die Geb.-

Nr. 0120 nicht neben der Geb.-Nr. 441 GOÄ (Zuschlag für die Anwendung eines Lasers bei GOÄ-

Leistungen) berechnungsfähig.  

 

In einer Sitzung ist maximal 1 Operationszuschlag + 1 Zuschlag für die Anwendung eines 

Operationsmikroskops + 1 Zuschlag für die Anwendung eines Lasers berechnungsfähig, unabhängig 

davon, ob GOZ-Zuschläge zu GOZ-Leistungen oder GOÄ-Zuschläge zu GOÄ-Leistungen erfolgen. 

 

Die GOZ-Zuschläge können unter den vorstehend dargestellten Voraussetzungen einer oder 

verschiedenen Grundleistungen zugeordnet werden. 

 
 
 
(Stand: Januar 2012) 

 

 


